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Erlaubnis, nicht aber III eine theoretiſche Entſcheidung der Frageeingekommen var Da aber, wie wir m einem anderen 9Eſehen haben, mem Prieſter kaum 1e bewilligt wird, die heilige Meſſe
1101 jeiunus feiern, ſo Pricht die erwähnte Erlaubni afür, daßdie durch die Magenausſpülung das jleiunium Nnaturale
nicht für verletzt hielt

2  heux (Belgien). 0 Dunkel
(Cooperatio.) Der Prieſter N  blaskus bumt In die

t

—

Hauptſtadt nd ſucht da Atelier eines Bildhauers, der im vorigenJahre In ſeiner Pfarrkirche Reſtaurationen vorgenommen 0Er findet den Bildhauer gerade bei der Arbeit an einem
de  VV bereits gebauten Krematoriums einer Provinzſtadt. Nolastus
erkennt, daß der Bildhauer ehr verlegen war; dieſer entſchuldigt1 wegen dieſer Arbeit, er hätte ſie übernehmen müſſen, Cil EL
fUr den Winter keine andere m Ausſicht hätte U ., und Nolaskus
Tklärt, nichts weiter dagegen einzuwenden. Als 74⁷ aber nach Quſezurückgekehrt war, kamen ihm doch einige Bedenken ber dieſe ſeineZuſtimmung ud bei einer gegebenen Gelegenheit erzählt er die
Sache mehreren Konfratres. Darauf Erwider einer, das Urfe der
Bildhauer abſolut nich tun, denn ES wäre eine Mitwirkung, und
5  war eine formelle, einer Handlung, welche die Kirche unter der
Strafe de Kirchenbanns Erboten hätte; dies dürfte,
agte em anderer, dann könne auch chlechte Anſichtskartenzeichnen U. W Jetzt wird N.  oblasku. noch verwirrter und glaubt eben—
falls, der Bildhauer habe ſchwer geſündigt. ſt ſein Irteil richtig?

Zur Klarlegung des Falles ſeien olgende allgemeine Grund—
ſätze vorausgeſchickt. Man unterſcheidet eine formelle M  (it.
wirkung, C00peratio kormalis, benn man un böſen Handlung mit—
virkt nd QAbet auf die Intention de die böſe Handlung ausführendenNächſten eingeht; eine materielle Mitwirkung, COOperati0o
materialis, venn man 5  Ar Oſen andlung zwar mitwirkt, aber die
Sünde I t alſo Ur phyſiſch mitwirkt. Die formelle
wirkung ſt nue rlaubt Auch die materielle Mitwirkung iſt an ſich
unerlaubt; doch iſt ſie erlaubt, wenn ) die mitwirkende HandlungN ſchlecht, ondern gut oder wenigſtens indifferent iſt; enn
eine verhältnismäßig gerechte Urſache vorhanden iſt, — B. die Not
wendigkeit, ein bedeutender Nutzen, Abwendung emes großenNachteiles U. Daß QObet die Sünde nicht gebilligt werden darf,liegt ſchon IM egriffe der bloß materiellen Mitwirkung.

W̃

e ES nun in unſerem Falle? Der Bildhauer hat die
Fertigung des Modells übernommen einzig ud allein Aus dem
Grunde, eil eu Arbeit aben wollte Urch die Zurückweiſung dieſerArbeit hätte er einen großen Schaden für ſein Atelier herbeigeführt.Er iſt emn prinzipieller Gegner der Leichenverbrennung und wollte
daher durch die Herſtellung des Modell dieſelbe gewiß nicht fördern,
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zumal da Krematortum chon gebaut war Das konnte Qher dem
Prieſter Nolaskus mit Recht maßgebend ſein, daß ETL den Bildhauer

jeder Sünde entſchuldigen durfte. Wie IN Praxi jedermann
68 für rlaubt hält, wenn emn Künſtler Zeusköpfe alt oder Abgüſſ
eines anſtändigen Dianabildes macht, ohne auf den (danten 3u
verfallen, dadurch die Abgötterei fördern, o dürfte Ees auch einem
Bildhauer erlaubt ſein, das Modell eines Krematoriums für ein
Muſeum U herzuſtellen, wenn ETL I die Beſtrebungen der
Feuerbeſtattungsanhänger abſolut nicht fördern ill Anders läge
die Frage allerdings, enn das Modell erſt Zur Vorbereitung für
einen beginnenden Bau hergeſtellt werden müßte; was waäre
da tun?

Entſchieden ware in dieſem F  alle eine nähere Mitwirkung
Baue eines nach den kirchlichen Grundſätzen verwerflichen (Cbaude
vorhanden. Obgleich un nach einem Dekret der Congregatio OFfficii
vom Jänner 1818 den gewöhnlichen Arbeitern rlaubt iſt, inem
Tempel der Häretiker oder einer jüdiſchen nagoge mitzuarbeiten,
ſofern die Obrigkeit QAus gerechter Urſache einen ſolchen Bau zuläßt, ſo
ware immerhin mn unſerem vor llem feſtzuſtellen, ob die Ur
ſache 5  Aum Bau eines Krematoriums eine gerechte iſt oder nich
Gleichwohl kann man auch da Zul milderen Anſicht neigen, ſo daß
der betreffende Bildhauer, ſofern EL eine formelle Mitwirkung
ausſchließt und großer Nachteil * ihm dadurch erwüchſe, auch
das M̃‚

(0

dell 3 einem erſt erbauenden Krematorium liefern
dürfte. In dieſer Hinſicht iſt beachtenswert, Vas öpfer ſagt
5„—  ehr häufig befinden ſich gewöhnliche (CUte beſonders mn der
Not de Lebens m entſchuldbarer Unwiſſenheit, und Oll
nicht ohne wichtigen Grund thren guten QAuben hierin ſtören

7.
(417 45.)

2 Schweiklberg. Dleſtin Matier
3— (Impedimentum ligaminis.) Abraham nd erta, beide

moſaiſch, ſind vor dem Rabbi imn Wien bürgerlich gültig etraut.
Abraham und Erta wurden Cldeé gleicher Zeit nach römiſch—
katholiſchem Ritus getauft. Nach einiger Zeit ſſen ſie, da da  8
öſterreichiſche Zivilgericht keine Trennung dem ande nach vor
nimmt, ihre Ehe un Ungarn trennen Abraham ird mit ſeiner Braut
Sarah beide konfeſſionslos mn Ungarn zivilehelich getraut:
Berta iſt ebenfalls konfeſſionslos geworden und hat ſich mit Iſaak
ebenfalls zivilehelich verbunden. CTQA bereut ihren Schritt, will
wieder un die katholiſche Kirche aufgenommen werden d mit Iſaak,
der aber Ude bleibt, eine atholi gültige Ehe chließen Geht C6*

Berta hat vorzulegen ihren moſaiſchen Geburtsſchein, den
moſaiſchen Trauſchein, der ihre Ehe mit Abraham beurkundet, beide
ſcheine,

—

au

7 den ihrigen und den de Abraham, ihre Beſcheinigung
der Zivilehe mit Iſaak


